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Entwurf eines Druckgerätegesetzes; 
Stellungnahme 
 
 
An das 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
Stubenring 1 
A-1011 WIEN 
post.i8@bmwfw.gv.at 
 
 
Zu dem mit der do. Note vom 30. April 2015, GZ BMWFW-93.500/0002-I/8/2015, 
übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend die Sicherheit von unter Druck 
stehenden Geräten (Druckgerätegesetz) nimmt das Bundesministerium für 
Landesverteidigung und Sport wie folgt Stellung: 
 
 
Mit dem Außerkrafttreten des Kesselgesetzes, BGBl. Nr. 211/1992, gemäß § 71 Abs. 1 des 
Entwurfs soll auch die bisher im § 3 Abs. 2 Z 5 des Kesselgesetzes normierte 
Ausnahmebestimmung für Druckgeräte, die als Teile von militärischen Waffensystemen 
der Aufsicht militärischer Stellen unterstehen, entfallen. Eine vergleichbare Bestimmung 
ist in dem vorliegenden Entwurf nicht vorgesehen. 
 
Zwar enthalten die mit dem gegenständlichen Legislativvorhaben umzusetzenden 
Unionsrechtsakte keine militärisch relevanten Ausnahmen vom Geltungsbereich, 
dennoch erscheint es aus ho. Sicht im Lichte der engen Grenzen der 
Ausnahmebestimmung des § 3 Abs. 2 Z 5 des Kesselgesetzes, die sich ausschließlich auf 
militärische Waffensysteme unter der Aufsicht der Streitkräfte bezieht, zulässig, diese 
auch ohne Grundlage in den Richtlinien beizubehalten. 
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Art. 4 Abs. 2 letzter Satz EUV normiert nämlich, dass insbesondere die nationale Sicherheit 
weiterhin in die alleinige Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten fällt. Die 
technische Überwachung militärischer Waffensysteme ist nach ho. Dafürhalten ganz 
eindeutig als eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit zu qualifizieren und fällt somit 
nicht in die Zuständigkeit der Europäischen Union. 
 
Es sollte daher dem § 3 des Entwurfs der nachstehende Absatz 5 angefügt werden: 
 

„(5) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten nicht für Druckgeräte, die als 
Teile von militärischen Waffensystemen der Aufsicht militärischer Stellen unterstehen.“ 
 
 
Zu Gesprächen im Gegenstand auf Beamtenebene wird eingeladen. 
 
 
Dem Präsidium des Nationalrates wurde eine Ausfertigung dieser Stellungnahme auf 
elektronischem Wege übermittelt. 
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